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Unternehmensteuerreform 2008 –
Gegenfi nanzierung bei der Ein-
kommensteuer

Der Gesetzentwurf zur Unterneh-
mensteuerreform sieht zur Finanzie-
rung der entlastenden Maßnahmen 
eine Verbreiterung der Bemessungs-
grundlage vor:

▀ Die Gewerbesteuer und die da-
rauf entfallenden Nebenleistungen, 
z. B. Zinsen, sind nicht mehr als Be-
triebsausgabe abziehbar.

▀ Bei abnutzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens, 
die nach dem 31.12.2007 angeschafft 
oder hergestellt werden, kommt es zu 
Abschreibungsbeschränkungen:

  Die degressive Abschreibung 
ist nicht mehr zulässig.

  Bei Gewinneinkünften müssen 
die geringwertigen Wirtschafts-
güter sofort abgeschrieben wer-
den, wenn die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten des einzelnen 
Wirtschaftsguts 100 € nicht über-
steigen. Für Wirtschaftsgüter mit 
Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten von mehr als 100 € bis zu 
1.000 € wird ein jahrgangsbezo-
gener Sammelposten gebildet, der 
gleichmäßig über fünf Jahre Ge-
winn mindernd aufzulösen ist.

▀ Das Halbeinkünfteverfahren wird
ab dem Veranlagungszeitraum 2009 
zum „Teileinkünfteverfahren“, wobei 
die Steuerfreistellung auf 40 % re-
duziert wird. Das „Teileinkünftever-
fahren“ wird nur noch auf Kapitalein-
künfte im betrieblichen Bereich von 
Personenunternehmen sowie auf die 
Veräußerung von wesentlichen An-
teilen an Kapitalgesellschaften ange-
wendet. Beim Privatvermögen greift 
künftig die Abgeltungssteuer.

▀ Durch die Zinsschranke soll der 
Zinsaufwand zur Vermeidung uner-

Termine Juni 2007

 1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-
dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung 
auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

 2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

 3  Für den abgelaufenen Monat.
 4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
 5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bank-

arbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfi ehlt sich das 
Lastschriftverfahren. Die Krankenkassen möchten die Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche vor dem 
Fälligkeitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte mit den Krankenkassen abgestimmt werden. 
Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit 
auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung 1 Scheck2

Lohn-/Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag 3 11.06.2007 14.06.2007 08.06.2007

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

11.06.2007 14.06.2007 08.06.2007

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag 11.06.2007 14.06.2007 08.06.2007

Umsatzsteuer 4 11.06.2007 14.06.2007 08.06.2007
Sozialversicherung5 27.06.2007 entfällt entfällt

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat Juni 2007 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl 
aktueller Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen 
Steuern, Wirtschaft und Recht zusammengestellt.

Die Koalition hat den Gesetzentwurf zur Unternehmensteuerreform 
2008 auf den Weg gebracht. Während der Körperschaftsteuersatz 
massiv gesenkt werden soll, werden zur Gegenfi nanzierung Steuer-
vergünstigungen in erheblichem Umfang gestrichen. Die Gewerbe-
steuer wird dann zu einer erheblichen Belastung insbesondere für 
den Mittelstand, der durch diese „Reform“ ohnehin mehr belastet als 
entlastet wird.

Die Abgeltungsteuer bei Kapitalvermögen soll zwar erst 2009 ein-
geführt werden, bei langfristigen Anlagen sollte die anstehende 
 Gesetzesänderung aber schon jetzt bedacht werden. Dabei ist auch 
der Wegfall des Abzugs von Werbungskosten selbst bei der Veran-
lagungsoption zu beachten.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen 
Themen Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie 
gerne!

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, 
zu denen die Steuern fällig werden:
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wünschter Steuergestaltungen nur 
noch begrenzt abziehbar sein. Eine 
Beschränkung auf Finanzierungen 
durch Gesellschafter gibt es nicht 
mehr. Erfasst werden alle Formen 
der Fremdfi nanzierung, insbeson-
dere Bankdarlehen. Zinsaufwen-
dungen eines Betriebs sind in Höhe 
des Zinsertrags unbeschränkt ab-
ziehbar. Darüber hinaus können bis 
zu 30 % des Gewinns – bereinigt 
um die Zinsaufwendungen und Zins-
erträge – abgezogen werden. Nicht 
abziehbarer Zinsaufwand wird in die 
folgenden Wirtschaftsjahre vorgetra-
gen. Die Zinsschranke fi ndet keine 
Anwendung, wenn

  der negative Zinssaldo weniger 
als 1 Mio. € (Freigrenze) beträgt,

  der Betrieb nicht Teil eines Kon-
zerns ist (sog. „Konzernklausel“) 
oder

  die Eigenkapitalquote eines 
Konzernbetriebs die Quote des 
Konzerns nicht unterschreitet (sog. 
„Escapeklausel“).

Unternehmensteuerreform 2008 –
Entlastungen bei der Einkommen-
steuer

Mit der Reform der Unternehmen-
steuer will die Koalition die steuer liche 
Attraktivität Deutschlands erhöhen. 
Folgende wesentliche Entlastungen 
bei der Einkommensteuer sind ge-
plant:

▀ Einzelunternehmer und Mitunter-
nehmer, deren Gewinnanteil mehr 
als 10 % beträgt oder 10.000 € 
übersteigt, können auf Antrag den 
nicht entnommenen Gewinn ganz 
oder teilweise mit einem Sonder-
Steuersatz von 28,25 % versteuern. 
Begünstigt sind nur Gewinne, die 
durch Betriebsvermögensvergleich 
ermittelt werden. Einnahmen-Über-
schuss-Rechner können von der 
Thesaurierungsbegünstigung nicht 
profi tieren. Wird der begünstigte Ge-
winn später entnommen, fi ndet eine 
Nachversteuerung mit 25 % statt.

▀ Die Ansparabschreibung und Exis-
tenzgründerrücklage werden durch 
den Investitionsabzugsbetrag er-
setzt. Bis zu 40 % der künftigen An-

schaffungs- oder Herstellungskosten 
eines abnutzbaren, beweglichen 
(nicht zwingend neuen) Wirtschafts-
guts des Anlagevermögens können 
Gewinn mindernd abgezogen wer-
den. Die Summe der Abzugsbeträge 
des Anspruchsjahrs und der beiden 
vorangegangenen Wirtschaftsjahre 
darf je Betrieb 200.000 € nicht über-
steigen. Der Investitionsabzugsbe-
trag kann nur in Anspruch genommen 
werden, wenn das Betriebsvermögen 
von bilanzierenden Gewerbetrei-
benden oder Freiberufl ern am Ende 
des Abzugsjahres 210.000 € nicht 
übersteigt, oder wenn der Gewinn 
von Einnahmen-Überschuss-Rech-
nern ohne Berücksichtigung des Ab-
zugsbetrags unter 100.000 € liegt. 
Weiterhin muss die Anschaffung oder 
Herstellung des Wirtschaftsguts in 
den dem Abzugsjahr folgenden zwei 
Wirtschaftsjahren erfolgen.

▀ Unabhängig davon, ob ein Inve-
stitionsabzugsbetrag in Anspruch 
genommen wurde, können Betriebe 
für abnutzbare bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens 
innerhalb von fünf Jahren Sonder-
ab schreibungen bis zu insgesamt
20 % der Anschaffungs- oder Her-
stellungskos ten vornehmen. Voraus-
setzung ist, dass die o. g. Grenzen 
des Betriebsvermögens bzw. des 
Gewinns nicht überschritten werden 
und das Wirtschaftsgut in den ersten 
zwei Jahren in einer inländischen Be-
triebsstätte des Betriebs ausschließ-
lich oder fast ausschließlich betrieb-
lich genutzt wird.

▀ Da die Gewerbesteuer nicht mehr 
als Betriebsausgabe abgezogen wer-
den kann, wird der Faktor für die 
Anrechnung der Gewerbesteuer 
auf die Einkommensteuer von 1,8 auf 
3,8 erhöht. Die Steuerermäßigung 
darf die tatsächlich zu zahlende Ge-
werbesteuer nicht mehr übersteigen.

Unternehmensteuerreform 2008 –
Änderungen bei der Gewerbesteuer

Von der Unternehmensteuerreform 
2008 soll laut Gesetzentwurf auch die 
Gewerbesteuer betroffen sein. Neben 
den Regelungen im Einkommensteu-
ergesetz, wonach die Gewerbesteuer 
keine Betriebsausgabe mehr ist und 
im Gegenzug der Faktor für die An-
rechnung der Gewerbesteuer auf die 
Einkommensteuer von 1,8 auf 3,8 er-
höht wird, sind folgende Änderungen 
vorgesehen:

▀ Die Änderungen beim „Mantel-
kauf“ schlagen auf die gewerbe-
steuerlichen Verlustvorträge durch. 
Werden innerhalb von fünf Jahren 
mittelbar oder unmittelbar mehr als 
25 % der Anteile oder Stimmrechte 
an einer Kapitalgesellschaft an einen 
Erwerber oder diesem nahe stehen-
de Person übertragen, gehen die ge-
werbesteuerlichen Altverluste quotal 
bzw. vollständig unter.

▀ Bei der Berechnung der Gewer-
besteuer kam für Personenunterneh-
men bisher auf den Gewerbeertrag 
ein Prozentsatz von 1 % bis 5 % 
(Steuermesszahl) in Staffelform zur 
Anwendung. Je 12.000 € Gewerbe-
ertrag erhöhte sich die Messzahl 
um 1 %, so dass die Steuermess-
zahl von 5 % unter Berücksichtigung 
eines Freibetrags von 24.500 € erst 
ab 72.500 € galt. Der Staffeltarif wird 
bei gleichzeitiger Senkung auf die 
einheitliche Messzahl von 3,5 % 
abgeschafft.

▀ Die Hinzurechnungsvorschriften 
für die Überlassung von Geld- und 
Sachkapital werden vereinheitlicht 
und zusammengefasst. Erfasst wer-
den u. a. alle Zinszahlungen für Dar-
lehen (vorher nur Dauerschuldzinsen) 
und die Finanzierungsanteile aus 
Mieten, Pachten und Leasingraten. 
Aus der Summe, die sich aus den ein-
zelnen Hinzurechnungstatbeständen 
ergibt, werden bei Gewährung eines 
Freibetrags von 100.000 € dem Ge-
winn aus Gewerbebetrieb 25 % der 
Summe hinzugerechnet. Die Summe 
wird insbesondere gebildet aus:

  Entgelten für Schulden ein-
schließlich des Aufwands aus ge-
währten Skonti oder wirtschaftlich 
vergleichbaren Vorteilen,



3

SSteuern Recht Wirtschaft
BlitzlichtBlitzlicht

  bestimmten betrieblichen Ren-
ten und dauernden Lasten,

  Gewinnanteilen des stillen Ge-
sellschafters,

  20 % der Miet- und Pachtzinsen 
(einschließlich Leasingraten) für 
die Benutzung der beweglichen 
Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens,

  75 % der Miet- und Pachtzinsen 
(einschließlich Leasingraten) für 
die Benutzung der unbeweglichen 
Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens.

Unternehmensteuerreform 2008 –
Änderungen bei der Körperschaft-
steuer

Kapitalgesellschaften sind nicht nur 
von Änderungen des Einkommen-
steuergesetzes, z. B. den geringeren 
Abschreibungsmöglichkeiten, betrof-
fen. Darüber hinaus sieht der Ge-
setzentwurf zur Unternehmensteuer-
reform 2008 Neuregelungen bei der 
Körperschaftsteuer vor:

▀ Die Körperschaftsteuer wird von 
25 % auf 15 % des zu versteuernden 
Einkommens gesenkt.

▀ Die Zinsschranke gilt auch für Ka-
pitalgesellschaften. Allerdings wer-
den die Ausnahmen der Zinsschran-
ke („Konzern- und Escapeklausel“) 
für Kapitalgesellschaften bei Gesell-
schafterfremdfi nanzierungen mo-
difi ziert. Eine solche liegt vor, wenn 
die Finanzierung durch einen zu 
mehr als 25 % unmittelbar oder mit-
telbar beteiligten Anteilseigner, eine 
diesem nahe stehende Person oder 
einen Dritten (z. B. Bank) erfolgt, 
der auf den Anteilseigner oder die 
nahe stehende Person zurückgreifen 
kann. Die Zinsschranke kommt bei 
einer konzernfreien Körperschaft zur 
Anwendung, wenn die Vergütungen 
für Fremdkapital im Rahmen einer 
Gesellschafterfi nanzierung mehr als 
10 % der die Zinserträge überstei-
genden Zinsaufwendungen betragen.

▀ Die Regelungen beim „Mantel-
kauf“ stellen nur noch auf den Anteils-
eignerwechsel ab. Eine Abzugsbe-
schränkung nicht genutzter Verluste 

tritt ein, wenn innerhalb von fünf Jah-
ren mittelbar oder unmittelbar mehr 
als 25 % der Anteile oder Stimm-
rechte an einer Kapitalgesellschaft 
an einen Erwerber oder diesem nahe 
stehende Person übertragen werden. 
Gehen mehr als 25 % aber höchs-
tens 50 % über, wird der Verlust-
abzug quotal versagt. Bei mehr als 
50 % gehen die Altverluste vollstän-
dig unter. Das gleiche Schicksal wie 
die Verluste teilt der wegen der Zins-
abzugsbeschränkung (Zinsschranke) 
entstandene Zinsvortrag.

1 %-Regelung für private Pkw-
Nutzung verfassungsgemäß

Für die pauschale Bewertung der 
privaten Nutzung eines betrieblichen 
Kraftfahrzeugs wird monatlich 1 % 
des Brutto-Listenpreises des Fahr-
zeugs angesetzt. Diese Regelung ist 
immer wieder Gegenstand von Aus-
einandersetzungen zwischen Steuer-
bürgern und der Verwaltung.

Auch der erneute Versuch eines 
Betroffenen, die Verfassungswidrig-
keit dieser Bewertungsmethode gel-
tend zu machen, ist gescheitert. Der 
Bundesfi nanzhof verweist kurz und 
knapp auf die Möglichkeit des Ge-
setzgebers, aus Praktikabilitätsgrün-
den andere Bewertungsmethoden 
zuzulassen. Solche Bewertungsme-
thoden sind auch zulässig, wenn das 
Ergebnis nicht dem steuerlichen Teil-
wert entspricht.

Nachträgliche Bildung einer 
 Ansparabschreibung nur zwei 
Jahre lang möglich

Die Bildung einer Ansparabschrei-
bung soll zukünftige Investitionen 
erleichtern. Das schließt nicht aus, 
die Rücklage noch zu bilden, wenn 
die Bilanz für das Jahr der Rücklage 
nach der Investition aufgestellt wird. 
Die nachträgliche Inanspruchnahme 
der Rücklage erfordert jedoch die 
hinreichende Konkretisierung der sei-
nerzeit geplanten Investition.

Darüber hinaus ist sie ausgeschlos-
sen, wenn sie später als zwei Jahre 
nach Anschaffung oder Herstellung 
der Wirtschaftsgüter erfolgt. Nach 
Ablauf dieses Zeitraums wird nach 

Ansicht des Bundesfi nanzhofs typi-
sierend und unwiderleglich das Feh-
len des verlangten Finanzierungszu-
sammenhangs vermutet.

Alle Steuerpfl ichtige

Abgeltungsteuer bei 
Kapitaleinkünften ab 2009

Im Rahmen der Änderungen der 
Unternehmensteuern soll die Be-
steuerung der Kapitaleinkünfte im
Privatvermögen reformiert wer-
den. Diese Einkünfte werden mit
einheitlich 25 % besteuert. Soweit
die Kapitalertragsteuer an der 
Quelle von ebenfalls 25 % einbe -
halten wurde, ist die Einkom-
mensteuer mit dem Steuer abzug 
abgegolten. Das bisher gültige 
Halbeinkünfteverfahren fällt weg.

Neben Zinsen und Dividenden 
fallen auch die Gewinne aus der 
Veräußerung von Kapitalanlagen 
unter die Kapitaleinkünfte und da -
mit unter die Abgeltungsteuer, so-
weit diese nach dem 31.12.2008
erworben werden. Veräußerungs-
gewinne aus „Alt-Kapitalanlagen“ 
sind nach Ablauf der einjährigen 
Spekulationsfrist weiterhin steuer-
frei.

Auf Antrag des Steuerpfl ichtigen 
greift die Abgeltungsteuer nicht, 
sondern die Kapitaleinkünfte wer-
den im Veranlagungsverfahren 
dem persönlichen Steuersatz un-
terworfen (Veranlagungsop tion).
Sowohl bei der Veranlagung als 
auch bei der Abgeltungsteuer 
kommt nur der Sparer-Pausch-
betrag von 801 € (bei zusammen 
veranlagten Ehegatten 1.602 €) 
zum Ansatz. Ein Abzug der tat-
sächlichen Werbungskosten ist 
ausgeschlossen.

Wegen des besonderen Steuer-
satzes von 25 % können Verluste 
aus Kapitalvermögen nicht mit 
positiven Einkünften aus anderen 
Einkunftsarten ausgeglichen wer-
den. Die Verluste aus Kapital-
vermögen werden vorgetragen 
und mit positiven Kapitaleinkünf-
ten der Folgejahre verrechnet.




